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UM
so mein lieber brader, Chilian Kesselring, su Schweitz

hat schwerren missen,

den 7. February IK3S.

Ich, Kilian Kesselring, ein erborner natürlicher vnderthon der

leiblichen des Thnrgows regierenden orten der Eydtgnosschafft vnd

gewesener generalwachtmeister der landtgrauschafft Thurgöw, be-

kenne offendtlich vnd thne kundt gegen allermenigklichen mit disem

offenen versigleten brieff: Als in der hochgeeichten, woledlen, ge-

strengen, sromen, festen, sürsichtigen, weisen HH. landtshnuptleiiten,
kriegsräthen vnd gesampter der vier lobl. nuch des Thurgöws
regierender orten, Vri, Schwytz, Vnderwalden ob vnd nidt dem

kernwald, vnd Zug, ehren landtssahnen sich befnndner «olclàseà,
meiner gnedigen vnd gebietenden Herren vnd oberen verhofft zu

Wyl ich kommen bin, vnd von dem des 33isten jors biß dato

heutigstages gesengklich vffendtholten, vnderzwüschend zu meher

mahlen guett vnd peinlich besprecht, vnd endtlich vff hciit, den

27. January l635isten jars, durch mein grichtlichen Process an-

klagt worden, als solte ich wider hochgedacht mein gn. Herren vnd

oberen der vier gemclten loblichen denzemahl nacher Thaurgöw
vßgezognen orten, ncbend anderen wider die gebärende Pflicht

lanffenden vmbstenden eiil rebellion, meiitcrej vnd tradition ver-
üben hette wollen, vnd aber ich clvkonelenclv dargegen fürgebracht.



100

wie solliches nach der lengc in dein meinigen memorial, andtwort
vnd verhandleten actis zu sechen, da? ich endtlichen vff heüt, den

29isten nechstgedachten nwnats January auch gemeltes jars vff die

vilfaltige interpositionen, ansechentliche intercessionen vnd fürbit,
wie sie in derselben endtvrtheil begriffen, durch die Herren richter

diser vier ehren landtsfahnen hierzu bestell, mit vrtheil vnd recht

zwar leib vnd lebens gefristet worden, bin ich mit dem bescheidt,

wie der buchstabe sollichcr vrtheil zugibt, worvmb ich bestand vnd

antrag thun soll, vnd auch darvmb hab ich vff ewige vrfeht gnug-
samme bürgschafft vnd würcklicher erstattung theils vfferlegter Pein

vnd straffe nach volgender maassen ledigung der gefangenschafft

erlangt, verspriche darvff hiemit vnd in trafst dis brieffs, für mich

vnd alle meine erben, nun fürhin zu ewigen zeiteu nimmermehr
wider hochgemeldt meine g». Herren vnd oberen vnd dero nach-

kommen, räth oder bevelchshaber, vnderthonen oder all diejenigen,

so zu meiner gefangknus, diser Procedur vnd vrtheil, rath oder

that gegeben haben, darvnder verwandt oder geacht sind, auch

wider disere vrtheil vnd dero anhang selbsten weder haimlich noch

offendtlich, in vngefehrde old argerm eifferen, rächen, anden oder

reden sol noch wil, auch das selbige von meinetwegen niemandts

ze thun gestatten, noch schaffen gethuu zc werden in keinerley

weiße, soll vnd will auch mich dißes rechtspruchs vnd sentents,

auch dessen anhang benugen lassen, dargegen mich nichts überall

schützen noch schirmen solle.

Ich soll vnd will auch ebemnessig dem erkandten rechten

gmesi die vfferlegte bandisicrung, allen vffsatz, straff vnd vnkosten

nach laut der vrtheil, ohn alles widersetzen laisten, vßrichten, vnd

es wie obbemeldt fürhin vnverfelscht darbey bewenden lassen. Vnd

vff das hochvermeldt meine gn. Herren vnd eren das mehr be-

rühren mag diser meiner vrfehdt, vnd was hierin verschriben und

verbunden hab, auch die vrtheil begreift desto sicherer sein mögend,

hab ich ihnen die nachbenampte, meine eheliche liebe hausfrow,

Susanna Scherbin, meinen lieben leiblichen bruder Hans Jacoben
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Kesselringen, vnd dan meinen geliebten vetteren Berchtoldt Kessel-

ring zn guten bürgen gesetzt, der Massen vnd also, ob ich oder

jemandts von meinetwegen solliche gefangknus, Procedur vnd vrtheil

mit der thatt oder Worten zn äfferen, anden oder zn rächen, oder

darwider thun zlassen, vornennnen oder gestatten wurde, so soll

von ihnen gemelten Herren richteren zu mir gericht werden als

zu einem vervehmten, brüchigen, Meineiden vnd ehrloßen dergestalt

gebürt; auch wo ich vnd genannt bürgen, einer oder sie alle nit
halten wurde, sollend nicht desto weniger ihr haab und güeter,

ligende vnd fahrende, darvmben verpfendt bleiben, wie sie den

trafst diß hiervmb verpfendt sein sollendt vnd sindt, vnd was

einem bürgen abgath, sol dem anderen zugehen, als ich den alles

statt vnd fest zuhalten ein leiblichen eydt zu Gott und Hailigen
mit gelehrten Worten geschworen hab. Es sind mir die bürg in
Massen, wie obstath, bürg worden, gereden darvff für all vnser
erben vnd nachkommen bey Unserem eydtsglübt, wahren Worten,

throüwen vnd glauben, alles was von vus hierin geschriben, er

Kilian Kesselring vnd wir gelobt vnd versprochen vest zuhalten,

nachzekommen vnd volg ze thun. Wie dan ich Hans Jacob Kessel-

ring im nammen mein selbsten vnd gedachter meiner mitbürgen
mich vnd sie mit gegebner handt threuw vnd eydtsverlobnng ver-

pflichet vnd verpflichten thun. Auch dessen allessen zu wahrem

vrkundt, hab ich obgemeldter Kilian Kesselring für mich selbsten

vnd gedachte meine mitbürgen mein eigen Pütschier hievnder vff-
getruckt vnd selbst eigner Hand vnderschriben.

Geschach den 7. Febr. nach Christi gebart zellt 1635. In
Schwytz.

Ich, Kilian Kesselring, bekenn wie obstath.

Ich, HanS Jacob Kesselring, bezeug mit
dieser eignen handtschrifft für mich vnd obgemeldt

mitbürgen wie obstath.
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